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Zitat von ichhabemaleinefrage

A) kann ich mir kaum vorstellen, dass das rechtens ist und

Bezweifle ich auch. Trotzdem scheint das das angewandte Verfahren zu sein. Auf der anderen
Seite halte ich es für etwas naiv, dass die Besoldung vor der Berufung in das jeweilige Amt
angehoben werden sollte. Wie soll das gehen?

Frag' doch mal bei der Gewerkschaft, ob da nicht schon mal etwas in Richtung Klage gelaufen
ist. Du dürftest nicht die Erste sein, der das auffällt.
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